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Schulgesetz § 68 Verbindungslehrer 

 
 
 
(1) Der Schülerrat wählt einen oder mehrere, höchstens jedoch drei 
Verbindungslehrer mit deren Einverständnis. 
 
(2) Die Verbindungslehrer beraten die Schülermitverantwortung, 
unterstützen sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und fördern ihre 
Verbindung zu den Lehrern, dem Schulleiter und den Eltern. Sie können 
an allen Veranstaltungen der Schülermitverantwortung, insbesondere auch 
an den Sitzungen der Schülervertreter beratend teilnehmen. 


